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Aktueller Stand  
der Regulierung in Europa

Erich Loeper  

Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde in 

Basel zunächst die Eigenmittelunterle-

gung von Verbriefungen nahezu verdop-

pelt. Diese Notoperation, als Basel 2.5 be-

kannt geworden, trat bereits im Jahre 

2010 in Kraft. Allen Ausschussmitgliedern 

war damals schon klar, dass eine grundle-

gende Überarbeitung der Marktrisikore-

geln notwendig war. Nach mehr als 10 

Jahren wurde dieser Fundamental Re-

view Mitte Januar endlich komplett fer-

tiggestellt.

Umsetzung der Baseler  
Kapital- und Liquiditätsvorschriften

Die folgenden drei wesentlichen Schwä-

chen der Basel-II-Regeln sollen damit aus-

geräumt werden:

–  Die alte Abgrenzung von Handelsbuch 

und Bankbuch ließ den Banken viel Spiel-

raum und lud zum Cherry-Picking ein.

–  Die Risikomodellierung war nicht zu-

friedenstellend. Dies betraf insbesondere 

die Risiken mit geringer Eintrittswahr-

scheinlichkeit, die sogenannten „Tail-

Risks“. Aber auch Liquiditäts- und Kredit-

risiken wurden nicht ausreichend berück-

sichtigt.

–  Der alte, einfache Standardansatz war 

kein adäquates Verfahren für handelsak-

tive Häuser. Eine glaubhafte Alternative 

bei Entzug der Modelle-Genehmigung 

war damit nicht vorhanden.

Die neuen Baseler Marktrisiko-Regeln, 

die 2016 erstmals veröffentlicht wurden, 

fanden sich praktisch eins zu eins im Le-

gislativvorschlag der EU-Kommission wie-

der. Auch wenn sich im Laufe des Trilogs 

noch wesentliche Veränderungen erge-

ben haben, wird es auch in Europa einen 

völlig neuen Modelle- und Standardan-

satz geben. Modellebanken müssen 

künftig den Standardansatz parallel mit-

rechnen. Grund ist natürlich der 72,5 Pro-

zent-Output-Floor, der auf Grundlage 

der Standardansätze berechnet wird. 

Die Abgrenzung von Bank- und Handels-

buch wird sich grundsätzlich ändern (Ab-

bildung 1). Bisher war allein die Motivati-

on des Geschäfts, also die Handelsabsicht, 

maßgeblich für die Zuordnung zum Tra-

ding Book. Die Banken waren hier also 

relativ frei. Künftig wird es verbindliche 

Listen von Finanzinstrumenten geben, die 

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 1: Überblick über den Baseler Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
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Gestaffelte Einführung für neuen SA und IMA;
zunächst lediglich als Meldevorschrift (SA ab 2020; IMA ab 2023); Kapitalanforderungen noch nicht terminiert        

– Wesentliches Zuordnungskriterium von Instrumenten zum Handelsbuch ist weiterhin die Handelsabsicht
– Bestimmte Instrumente sind ab sofort zwingend dem Handelsbuch zuzuordnen
– Umwidmung von Positionen wird beschränkt und erfolgt ohne potenzielle Kapitalersparnis
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zwingend zum Handelsbuch oder zum 

Bankbuch zu zählen sind. Dazwischen 

gibt es eine „graue Liste“, auf der Ge-

schäfte stehen, die mit Zustimmung der 

Aufsicht ins Anlagebuch geschrieben wer-

den können. Eine Eigenkapitalersparnis 

ergibt sich künftig aus einer Umwidmung 

in der Regel nicht mehr.

Der Modelle-Ansatz

Eine wesentliche Änderung des neuen 

Modelle-Ansatzes besteht darin, dass die 

Zulassung eines bankinternen Modells 

nicht mehr für eine Risikoklasse (allgemei-

nes/besonderes Zinsrisiko, Aktienkursrisi-

ko, Fremdwährungs- oder Rohwahrenri-

siko), sondern für einen Handelstisch  

erfolgt. Dies hat wiederum zur Folge, 

dass es künftig auch in handelsaktiven 

Banken ein Nebeneinander von Modelle- 

und Standardverfahren geben kann. Da-

her muss der Standardansatz künftig hö-

heren Ansprüchen genügen. 

Die Kapitalunterlegung im Modelle-An-

satz wird von drei Komponenten bestimmt: 

das Risiko aus Marktpreisschwankungen 

(der Expected Shortfall), das Risiko aus 

dem Ausfall des Emittenten (die Default 

Risk Charge) und aus einem Zuschlag für 

nicht modellierbare Risikofaktoren (NMRF). 

Bei den Verlustrisiken aus Marktpreis-

schwankungen wird auf die unzureichen-

de Modellierung extremer Verlustereignis-

se unter Basel II reagiert. Das Risikomaß 

Value-at-Risk wird durch den Expected 

Shortfall ausgetauscht. 

Der Value-at-Risk gibt bekanntlich einen 

anzunehmenden Verlust auf einem be-

stimmten Konfidenzniveau wieder. Der 

Expected Shortfall trifft dagegen eine 

Aussage über einen im Mittel zu erwar-

tenden Verlust jenseits des Value-at-Risk, 

also am Ende der Verteilung. Extremen 

Verlustereignissen wird dadurch besser 

Rechnung getragen. 

Differenzierung bei Liquiditätsrisiken

Die nächste Verbesserung: Die pauschale 

Halteperiode von 10 Tagen wird abge-

schafft. Das neue Handelsbuch sieht eine 

Vielzahl von produktspezifischen Halte-

perioden zwischen 10 und 120 Tagen vor. 

Dadurch werden Liquiditätsrisiken diffe-

renzierter berücksichtigt. Der Kreditrisi-

kozuschlag (die Default Risk Charge) er-

setzt Teile der heutigen Incremental Risk 

Charge, die sowohl Migrations- als auch 

Ausfallrisiken quantifiziert. Migrationsrisi

ken werden künftig im Expected Shortfall 

berücksichtigt, die verbleibenden Ausfall-

risiken gehen in die neue, separate Kapi-

talanforderung ein. Die anzuwendende 

Methodik ändert sich gegenüber Basel 2.5 

nicht wesentlich. Nun wird aber ein PD-

Floor von 3 Basispunkten vorgeschrieben.

Die dritte und letzte Komponente stellen 

die Zuschläge für nicht modellierbare Ri-

sikofaktoren (NMRF) dar. Diese Kapital-

anforderung unterlegt jene Risikofakto-

ren, die mangels Liquidität und damit 

mangels zu beobachtender Marktdaten 

einer belastbaren Modellierung im Ex-

pected-Shortfall-Modell nicht zugänglich 

sind. Die Berechnung der Kapitalunterle-

gung erfolgt hier, indem auf die Ausprä-

gung dieser Risikoparameter in Zeiten 

historischer Krisen zurückgegriffen wird.

Der Standardansatz

Der neue Standardansatz entspricht sche-

matisch dem Verfahren bei den internen 

Modellen. Beide Ansätze haben eine Ka-

pitalanforderung für Ausfallrisiken (De-

fault Risk Charge). Die Berechnungsme-

thodik im Standardansatz ist im Vergleich 

zum Modelle-Ansatz deutlich verein-

facht. Ausgangspunkt ist der Verlust, der 

sich zu den aktuellen Marktpreisen aus 

dem Ausfall des Emittenten ergeben 

würde. Nach der Verrechnung von Long- 

und Short-Positionen erfolgt eine vorge-

gebene Risikogewichtung. IRB-Banken 

wenden die Risikogewichte aus ihren Ra-

tingmodellen an.

In beiden Ansätzen gibt es eine dritte 

Komponente, die inhaltlich jedoch nicht 

vergleichbar ist: Während die Kapitalan-

forderung für nicht modellierbare Risiken 

(NMRF) im internen Modelle-Ansatz illi-

quide Risikofaktoren unterlegt, werden 

in dem Restrisiko-Zuschlag (Residual-Risk-

Ad d-on) des Standardansatzes Risiken be-

rücksichtigt, die nicht angemessen durch 

den Sensitivitäts-Ansatz abgebildet wer-

den können. Als Beispiele können Gap-Ri-

siken (barrier-options), Korrelationsrisi-

ken (mehrere Underlyings, Basket-Opti-

ons) oder Verlustgefahren aus Derivaten 

mit exotischen Unterlyings (Wetter, Na-

turkatastrophen, künftige Volatilitäten) 

dienen. Die Eigenmittelanforderung be-

trägt hier einfach 0,1 Prozent des Nomi-

nalbetrages oder bei exotischen Underly-

ings 1 Prozent. 

Der Expected Shortfall im Modelle-An-

satz entspricht im Standardansatz einer 

auf Sensitivitäten basierenden Kapitalan-

Erich Loeper

Leiter des Zentralbereichs Banken  
und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank,  
Frankfurt am Main

Seinen Überblick über den aktuellen Stand 
wichtiger Gesetzgebungsprojekte in der Ban-
kenregulierung beginnt der Autor mit der Über-
arbeitung der CRD und der CRR, insbesondere 
den Eigenmittel- und Liquiditätsregeln. Außer-
dem wird auf spezielle Aspekte des sogenann-
ten „Bankenpakets“ eingegangen, die insbe-
sondere für deutsche Kreditinstitute von Belang 
sind. Hierzu zählen aufgrund der deutschen 
Bankenstruktur auch Fragen der Proportionali-
tät. Abschließend folgt ein Ausblick auf die Re-
gulierungsprojekte, an denen in Brüssel noch 
gearbeitet wird. Als nächsten Schritt sieht der 
Autor, dass man sich im Baseler Ausschuss auf 
die international möglichst einheitliche Imple-
mentierung der neuen Regeln konzentrieren 
sollte, bevor neue Regulierungspakete geplant 
oder in Aussicht gestellt werden. (Red.)
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forderung für lineare und nichtlineare 

Risiken. Die Kapitalanforderung für nicht-

li  neare Risiken (Vega- und Curvature- 

Ri sk) ist nur für Optionen zu berechnen. 

Die Herleitung der sensitivitätsbasierten 

Kapitalanforderung wird im Folgenden 

genauer veranschaulicht. 

Sensitivität  
eines Finanzinstruments 

Im neuen Standardverfahren gibt die Auf-

sicht für jede Risikoklasse (Allgemeines 

Zinsrisiko, Aktienkursrisiko, Rohwarenri-

siken, Wechselkursrisiken, Credit-Spread-

Ri siken) Risikofaktoren vor (vergleiche 

Abbildung 2). 

Dies sind zum Beispiel Aktienkurse, Zins-

sätze, Wechselkurse oder Preise von Roh-

waren. Die einzige Größe, die die Bank 

berechnen muss, ist die Sensitivität eines 

Finanzinstruments. Dies ist der Betrag, 

um den der Wert eines Finanzinstru-

ments zu- oder abnimmt,  wenn sich ein 

bestimmter Risikofaktor um einen von 

der Aufsicht vorgegebenen Wert ändert. 

Diese Sensitivität muss die Bank für alle 

Finanzinstrumente im Handelsbuch in 

Bezug auf alle einschlägigen Risikofakto-

ren durchführen.

Diese Sensitivitäten werden dann in vor-

gegebene Körbe, sogenannte Buckets, 

einsortiert. Dabei landen ähnliche Risiken 

in den gleichen Körben. Beispielsweise 

würden alle Aktienpositionen von Tele-

kommunikationsunternehmen in entwi-

ckelten Industrieländern im gleichen 

Korb landen. In diesen Buckets sind von 

der Aufsicht fest vorgegebene Risikoge-

wichte und Korrelationen enthalten. In-

nerhalb der Körbe werden Long- und 

Short-Positionen miteinander verrechnet 

und Diversifikationseffekte nach Maßga-

be der vorgegebenen Korrelationen be-

rücksichtigt. 

Diversifikationen werden auch zwischen 

den Körben anerkannt. Die hierfür not-

wendigen Korrelationen werden wieder-

um von der Aufsicht verbindlich vorgege-

ben und können nicht vom Institut selbst 

berechnet werden. Die Aggregation über 

alle Risikoklassen hinweg ergibt die 

Grundlage für den Anrechnungsbetrag, 

der mit Eigenmitteln zu unterlegen ist. 

Im Vergleich zum alten Basel-II-Standard-

ansatz verlangt die neue Methode einen 

erheblichen Rechenaufwand sowie einen 

großen Bestand an Marktdaten. Dage-

gen ist die technische Umsetzung sehr 

einfach: Die Banken berechnen lediglich 

die Sensitivitäten; der Rest ist in vorge-

schriebenen Tabellen enthalten.

Implementierung in Europa

Nun zur konkreten Implementierung in 

Europa. Die neuen Marktrisikoregeln sind 

im Bankenpaket zunächst nur als Melde-

vorschrift enthalten. Meldungen nach dem 

Standardansatz sind ab 2020 und die 

nach dem Modelle-Ansatz ab 2023 einzu-

reichen. Die tatsächliche Kapitalanforde-

rung soll in einer gesonderten Gesetzes-

vorlage Ende Juni 2020 bestimmt werden. 

Zum Vergleich: Die Baseler Marktrisiko-

Re geln treten zum Januar 2022 in Kraft.

Basel III ist auf große, international ope-

rierende Banken anzuwenden. Im Be-

reich der europäischen Bankenregulie-

rung, wo die CRR für alle Banken gilt, ist 

der neue Baseler Standardansatz  für 

kleine Banken sicherlich kein gangbares 

und sinnvolles Verfahren. Daher werden 

Häuser mit überschaubaren Handels-

buchpositionen mit dem einfachen Stan-

dardansatz nach Basel II, den sie heute 

anwenden, weiterarbeiten können. Die 

Grenze liegt hier bei Handelsbeständen 

von bis zu 500 Millionen Euro oder 10 

Prozent der Bilanzsumme.

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 2: Die Sensitivitätskomponente des überarbeiteten Marktrisiko-Standardansatzes
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Im Juni 2018 haben gut 680 Institute 

Markt risikopositionen gemeldet. Bei einer 

Schwelle von 500 Millionen Euro könnten 

660 Banken weiter den Basel-II-Standard-

ansatz anwenden. Nach Gesprächen mit 

den Banken erwarten wir, dass in 

Deutschland nicht mehr als maximal fünf 

Institute den Modelle-Ansatz einsetzen 

werden. Den neuen, aufwendigen Stan-

dardansatz nach Baseler Art müssten zwi-

schen 15 und 25 Institute anwenden.

Was kosten die neuen Regeln? Nach den 

Ergebnissen der Baseler Auswirkungsstudie 

werden die Eigenmittelanforderungen 

für Marktrisiken im Mittel der teilneh-

menden Banken um knapp 22 Prozent 

steigen. Wichtig in diesem Zusammen-

hang ist, dass die Marktrisiken lediglich 5 

Prozent der gesamten RWAs der Banken 

ausmachen.

Die Net Stable Funding Ratio

Die Net Stable Funding Ratio wurde vom 

Baseler Ausschuss 2018 in Kraft gesetzt. 

Sie soll für einen Beobachtungzeitraum von 

einem Jahr eine stabile Refinanzierungs-

struktur sicherstellen. Sie definiert zu die-

sem Zweck verfügbare (ASF) und erfor-

derliche stabile Refinanzierungen (RSF). 

Die Bundesbank setzt sich grundsätzlich 

für eine Basel-konforme Umsetzung ein. 

Im europäischen Bankenpaket wird es 

aber zu Aufweichungen des Baseler Pro-

totyps kommen (vergleiche Abbildung 4). 

Neben der Null-Anrechnung von Staats-

anleihen auf die erforderliche stabile Re-

finanzierung gibt es wesentlich günstigere 

Anrechnungs sätze bei kurzfristigen Forde-

rungen an Finanzkunden. Grund für diese 

Abweichung war die Sorge um eine mög-

liche Beeinträchtigung des Repo-Marktes. 

Zentrale Kontrahenten (CCPs) und Zent-

ralverwahrer (CSDs), die über eine Bankli-

zenz verfügen, sind von der Anwendung 

der NSFR befreit.

Kleine Institute dürfen künftig eine stark 

vereinfachte NSFR verwenden. Diese Er-

leichterung richtet sich nicht an große, 

international operierende Banken und ist 

daher völlig Basel-konform. Die Idee da-

hinter ist, dass man die Kennzahl etwas 

höher kalibriert, dafür aber die abge-

fragten Laufzeitbänder und Bilanzpositi-

onen drastisch reduziert.

BaFin und Bundesbank haben hierzu ei-

nen Vorschlag unterbreitet, der die An-

zahl der Meldepositionen auf der Aktiv-

seite von 250 auf 20 und auf der Passiv-

seite von 100 auf 9 reduziert. Die EBA ist 

gerade dabei, die Meldeformulare zu 

entwerfen. So wie es aussieht, dürfte die 

Vereinfachung nahe an der von uns vor-

geschlagenen Größenordnung liegen.  

Die Leverage Ratio

Die Leverage Ratio ist in Basel als binden-

de Kapitalanforderung seit Anfang des 

Jahres in Kraft. Ab 2022 wird es für die 

global systemrelevanten Banken, die so-

genannten G-SIBs, einen Zuschlag zu der 

3-Prozent-Quote geben. Dieser Zuschlag 

beträgt 50 Prozent des G-SIB-Kapitalpuf-

fers.

Das Bankenpaket der EU sieht ebenfalls 

eine Verschuldungsquote von 3 Prozent 

vor. Im Gleichklang zu Basel wird der Zu-

schlag für GSIBs als Puffer definiert; das 

Parlament hatte zum Beginn des Trilogs 

noch für eine harte Kapitalanforderung 

votiert. Darüber hinaus erhält die EBA 

das Mandat zu prüfen, ob auch für natio-

nal systemrelevante Banken, die soge-

nannten Domestic-SIBs, Pufferaufschläge 

auf die Verschuldungsquote angebracht 

sind. In Deutschland fallen hierunter ein 

Dutzend Institute mit einer Bilanzsumme 

zwischen 90 und 460 Milliarden Euro. 

Auch bei der Verschuldungsquote wird es 

im Bankenpaket Abweichungen zu Basel 

geben. Zum Teil gehen sie aus Sicht der 

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 3: FRTB-Anwendungsbereich und deutsche Institute
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Bundesbank zu weit. Dies gilt zum Bei-

spiel für die Herausnahme der Forderun-

gen und Verbindlichkeiten gegenüber  

Instituten derselben Einlagensicherung 

oder die Verrechnung von Vor- und Zwi-

schenfinanzierungen von Bausparkassen 

mit den Bauspareinlagen. Für alle Aus-

nahmen lassen sich natürlich Begründun-

gen finden. Sie stehen allerdings nicht im 

Einklang mit dem, was einmal angekün-

digt wurde: eine „einfache, nicht risiko-

gewichtete“ Kapitalanforderung. 

Ein grundsätzlicher Punkt ist die Berech-

nungsweise der Leverage Ratio. Es wird 

verlangt, dass die Verschuldungsquote  

jederzeit eingehalten wird. Ihre Berech-

nung erfolgt allerdings nur zum Quar-

talsende. Auf den Geld- und Repo-Märk-

ten haben der Baseler Ausschuss und die 

EBA Hinweise auf ein Window-Dressing 

bei großen Banken gefunden. Die EBA 

soll daher bei den Meldungen und Of-

fenlegungsvorschriften prüfen, wie man 

diesem Window-Dressing wirksam entge-

genwirken kann.

Spezielle Aspekte des  
Bankenpakets

Das Bankenpaket dient nicht nur der Um-

setzung von Basel III, sondern überarbei-

tet auch spezifisch europäische Themen. 

Eine Neuerung gibt es beim Anwen-

dungsbereich und den Förderbanken. 

Letztere werden komplett aus der CRD/

CRR-Regulierung herausgenommen. Der 

Kommissionsvorschlag sah dies nur für 

kleine Förderbanken mit einer Bilanz-

summe unter 30 Milliarden Euro vor. 

Damit werden die NRW-Bank, die Land-

wirtschaftliche Rentenbank und die 

L-Bank keine CRD/CRR-Institute mehr 

sein und damit auch nicht mehr der Auf-

sicht des SSM unterliegen.

Die nächste Vorschrift hat das Potenzial, 

die Bankenstruktur in Europa zu verän-

dern. Bankengruppen aus Drittstaaten, die 

mindestens zwei Tochterinstitute in der 

EU betreiben, müssen diese unter einer 

europäischen  Zwischenholding, einem 

sogenannten IPU (Intermediate Parent 

Undertaking), konsolidieren. Vorausset-

zung ist eine „signifikante Geschäftstä-

tigkeit“ in der EU. Die Schwelle liegt hier 

bei einer Bilanzsumme von 40 Milliarden 

Euro. Die Besonderheit ist, dass bei ihrer 

Berechnung die Aktiva von Drittstaaten-

zweigstellen der Gruppe mitgerechnet 

werden.

Diese Anpassung der CRD schafft die Vor-

aussetzung dafür, dass Drittstaatenban-

kengruppen in Europa nicht mehr von 

mehreren nationalen Aufsehern, sondern 

von nur einer nationalen Behörde (Sitz-

Land des IPU) oder dem SSM beaufsich-

tigt werden. Diese Regelung wird noch 

an Bedeutung gewinnen, weil gleichzei-

tig eine Überarbeitung der Regulierung 

für Investmentgesellschaften ansteht. Da-

nach werden große Wertpapierfirmen 

mit Bilanzsummen von mehr als 30 Milli-

arden Euro zu CRD/CRR-Instituten erklärt 

und damit der SSM-Aufsicht unterstellt. 

Im Bankenpaket überarbeitet wurden 

zudem drei Themen, die für deutsche 

Banken wichtig sind: die Gewinnabfüh-

rungsverträge, die immateriellen Vermö-

gensgegenstände und die Mindestzah-

lungen auf Investmentanteile.

Kapitaldefinitionen  
und -unterlegung

Finanzinstrumente, die einer Ausschüt-

tungspflicht unterliegen, können grund-

sätzlich nicht als hartes Kernkapital aner-

kannt werden. Die EBA sah eine solche 

Ausschüttungspflicht bei den in Deutsch-

land üblichen Ergebnisabführungsverträ-

gen als gegeben an. BaFin und Bundes-

bank haben diesem Punkt in Folge mit 

der EBA diskutiert. In der CRD erfolgt 

nun die Klarstellung, dass Ergebnisabfüh-

rungsverträge der Qualifizierung als har-

tes Kernkapital nicht entgegenstehen.

Eine zweite wichtige Änderung bezieht 

sich auf die Behandlung immaterieller 

Vermögensgegenstände, die grundsätz-

lich vom harten Kernkapital abzuziehen 

sind. Eine neue Ausnahme bilden künftig 

„vorsichtig bewertete Software Assets“. 

Was „vorsichtig bewertet“ bedeutet, wird 

ein Technischer Standard der EBA regeln. 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung 

von Software soll diese Vorschrift verhin-

dern, dass aufgrund von Abzugsplichten 

strategisch wichtige Investitionen unter-

bleiben. 

Eine weitere wichtige Neuregelung be-

trifft die Riesterrente, soweit sie über 

den Erwerb von Fondsanteilen läuft. Die-

se Verträge sehen vor, dass der Emittent 

dieser Fondsanteile stets die Summe der 

vom Kunden eingezahlten Beiträge ga-

rantiert, auch wenn der Wert des Fonds 

unter diesen Betrag sinkt. 

Die EBA hat diese Zusage des Instituts als 

normale Garantie gewertet. Dies hätte 

zu hohen Kapitalanforderungen (Garan-

tierter Betrag mal Risikogewicht des 

Emittenten mal 8 Prozent) und wohl zum 

Ende der Riesterrente geführt. Das Ban-

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 4: NSFR – Gegenüberstellung von Baseler Standard  
und EU-Vorschlägen

RSF-Faktoren
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Spezialvorschriften
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– mit anderen als Level-1-Aktiva besichert
– Sonstige / unbesicherte Forderungen
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kenpaket sieht nun für derartige Verträ-

ge einen Konversionsfaktor von 20 Pro-

zent vor.

Pillar-2-Anforderungen  
und Kapitalpuffer

Das Bankenpaket enthält auch für die 

Säule-2-Kapitalanforderungen einige Neu-

erungen. Erstens wird zwischen der harten, 

jederzeit einzuhaltenden Kapitalanforde-

rung, dem P2R, und dem angreifbaren 

Bestandteil, dem Säule-II-Puffer oder der 

P2G, unterschieden. Wir nennen diese Zahl 

bei unseren LSIs die Eigenmittelzielkenn-

ziffer. Die Verordnung stellt klar, dass die 

harte Pillar-2-Anforderung mit den ge-

samten Eigenmitteln, also CET1, AT1 und 

AT2, abgedeckt werden kann. Die ver-

schiedenen Eigenmittelarten müssen al-

lerdings mindestens in der gleichen Rela-

tion stehen wie in der Säule 1 (4,5:1,5:2). 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall 

strengere Anforderungen stellen.

Die Pillar-2-Guidance ist dagegen in Form 

von hartem Kernkapital zu halten. Au-

ßerdem wird klargestellt, dass Pillar-2-Zu-

schläge nicht zur Abwehr makropruden-

zieller Risiken genutzt werden dürfen. 

Dies entspricht auch dem Charakter der 

Säule zwei, in der es um bankspezifische 

Sachverhalte gehen soll. Bei den Kapital-

zuschlägen für die national systemrele-

vanten Banken wird die Kappung der 

D-SIB-Puffer bei 2 Prozent aufgehoben. 

Höhere Zuschläge sind also möglich, ab 3 

Prozent bedürfen sie jedoch der Zustim-

mung der Kommission. Außerdem wer-

den die Verrechnungsmöglichkeiten zwi-

schen den Kapitalpolstern eingeschränkt. 

Die Verrechnung des D-SIB-Puffers und 

des Systemrisikopuffers wird ausgeschlos-

sen. 

Die Festlegung der D-SIB-Puffer liegt in 

nationaler Kompetenz und wird zurzeit 

in Europa sehr unterschiedlich ausgeübt. 

Die EBA erhält daher einen Prüfauftrag, 

ob hier eine Harmonisierung angebracht 

erscheint.

Umsetzung der Proportionalität

Ein zentrales Thema bei den Verhandlun-

gen zum Bankenpaket war auch das The-

ma „Proportionalität“. Das Wort „Propor-

tionalität“ ist einerseits in aller Munde,  

andererseits aber in der Regulierungs- 

und Aufsichtspraxis schwer in die Tat um-

zusetzen. Dass dieses Thema den deut-

schen Verhandlungspartnern besonders 

am Herzen lag, liegt auf der Hand: 

Deutschland stellt mit fast 1 500 (1 486) 

LSIs 40 Prozent dieser Institute im Euro-

raum.

In der Deutschen Bundesbank beschäfti-

gen wir uns seit Dezember 2016 verstärkt 

mit der Frage, wie man die administrati-

ven Belastungen der kleinen Institute ver-

ringern kann, ohne die Solvenz und die 

Solidität der Banken zu beeinträchtigen. 

Begonnen haben die Überlegungen mit 

dem Ziel, eine Small & Simple Banking 

Box zu definieren und die für diese Ban-

ken geltenden Regeln in einem Regulie-

rungswerk zu vereinen oder zumindest in 

der CRD oder CRR vor die Klammer zu 

ziehen. 

Klein bedeutete für uns damals weniger 

als 3 Milliarden Euro Bilanzsumme. Unter 

„simple“ verstanden wir Banken mit ein-

fachem Geschäftsmodell, kleinem Handels-

buch und ohne den Einsatz von bank-

inter nen Modellen. Uns schwebten Er-

leichterungen bei der Offenlegung, im 

Meldewesen und bei der Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Markt-

risiko vor. Wir haben uns im Mai 2017 mit 

der BaFin, dem BMF und den Bankenver-

bänden zusammengesetzt und uns auf 

ein Non-Paper geeinigt. Dieses wurde vom 

BMF auch in die entsprechende Experten-

gruppe bei der Kommission und in die 

Verhandlungen des Rates eingebracht.

Im Trilog traten alle Beteiligten mit et-

was anderen Vorschlägen zur Verbesse-

rung der Proportionalität an. Letztlich 

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 5: Leverage Ratio – Gegenüberstellung von Baseler Standard und EU-Umsetzung

Kernkapital

Bilanzielle + außerbilanzielle Positionen
Leverage Ratio � � 3% � ggf. G-SIB-Puffer

Privilegierung bestimmter Geschäfte und Geschäftsmodelle

– Nichtanrechnung bestimmter Exportfinanzierungen, durchgeleiteter
   Förderdarlehen, bestimmter Initial Margins

– Positionen innerhalb von Institutssicherungssystemen

– Verrechnungsmöglichkeiten für Bausparkassen

– Wegfall der aufsichtlichen Genehmigungspflicht vor Nichtanrechnung 
   von Intragruppenanforderungen

Nächste Schritte
– EBA wird Meldewesen und Offenlegung überarbeiten und dabei Window-Dressing-Aspekte adressieren
– EU-Kommission wird untersuchen, ob LR-Puffer auch für D-SIBs sachgerecht sein kann

EU-Umsetzung

Keine Spezialregeln
für diese Geschäfte
beziehungsweise
Geschäftsmodelle

Basel III
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hat sich für die LSIs die günstigste Varian-

te des EU-Parlaments durchgesetzt. Dies 

ist zu einem großen Teil auch dem nach-

haltigen Einsatz des Berichterstatters  Pe-

ter Simon zu verdanken. 

In der CRR/CRD wird es erstmals eine ein-

heitliche Definition für kleine, nicht kom-

plexe Institute geben. Die quantitative 

Grenze liegt bei 5 Milliarden Euro Bilanz-

summe. Darüber hinaus sind qualitative 

Voraussetzungen zu erfüllen wie etwa:

–  Die Bank verwendet keine interne Mo-

delle,

–  75 Prozent des Gesamtgeschäfts ist in-

nerhalb des EWR lokalisiert,

–  kleine Handels- und Derivatebestände 

(50 Millionen Euro),

–  das Institut unterliegt nicht der Abwick-

lungsplanung (Insolvenz).

Darüber besteht sowohl für die Aufsicht 

als auch für das Institut eine Opt-Out-

Klausel, also die Möglichkeit, sich gegen 

eine Klassifizierung als „kleines, nicht 

komplexes Institut“ zu entscheiden. 

Zentraler Punkt Offenlegung

Blicken wir auf die wesentlichen Verbes-

serungen: Kleine Institute sollen vor al-

lem im Meldewesen Erleichterungen er-

halten. Die EBA wird binnen Jahresfrist 

nach Inkrafttreten der CRD/CRR hierzu 

einen Vorschlag unterbreiten. Zielvorstel-

lung ist, hierbei eine Kostensenkung von 

10 bis 20 Prozent zu erzielen. Bundes-

bank und BaFin haben ebenfalls die 

Möglichkeiten einer Reduzierung ge-

prüft. Wir kamen dabei auf eine mögli-

che Verringerung des Datenvolumens bei 

kleinen Instituten in einer Größenord-

nung von 50 Prozent. Dabei sind die Ef-

fekte der angeregten Verringerung der 

Meldefrequenz noch nicht mit einge-

rechnet. Wir werden unsere Vorschläge 

in die EBA-Analyse einbringen. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Of-

fenlegung. Hier wird künftig sehr viel 

stärker zwischen großen, kapitalmarkt-

aktiven Instituten und kleinen Banken 

unterschieden. Große Institute, die an 

Börsen notiert sind oder am Kapitalmarkt 

gehandelte Schuldverschreibungen emit-

tiert haben, müssen die Offenlegungsan-

forderungen vollständig erfüllen. Am an-

deren Ende der Skala, bei den kleinen, 

nicht kapitalmarktaktiven Häusern, wer-

den künftig dagegen nur einmal jährlich 

die sogenannten „Key Metrics“ veröf-

fentlicht. Dazu gehören ein gutes Dut-

zend grundlegender Angaben zur Kapi-

talstruktur, Kapitalquoten, RWAs und 

den Kapitalpuffern.

Hinzu kommen die bereits erwähnte ver-

einfachte NSFR und die Behandlung klei-

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 6: Überblick über EU-spezifische Aspekte im Rahmen der CRR-/CRD-Überarbeitung

– Namentliche Ausnahme der Förderbanken

– Pflicht zur Errichtung von EU-Zwischenholdings (IPUs) für Drittstaaten-Bankengruppen 
   (bei Vorliegen von mindestens zwei EU-Töchtern)

   – zweite IPU möglich

   – Größenkriterium: 40 Mrd. Euro Gesamtaktiva (in Bezug auf alle Aktivitäten im EU-Raum)

– Großer Broker/Dealer künftig unter EZB-Aufsicht

– Ergebnisabführungsverträge

   Anforderungen an CET-1-Kapitalinstrumente trotz Ergebnisabführungsvertrag erfüllt

– Behandlung von Software Assets

   Ausnahme von Abzugstatbestand für vorsichtig bewertete Software Assets 
  (ergänzt um EBA RTS)

– Mindestzahlungszusagen für Investmentanteile

   Kreditkonversionsfaktor von 20% (Marktwert der Fondsanteile 
   > Barwert der Zahlungszusagen)

– Säule-2-Zuschlag (mindestens ¾ aus Tier-1-Kapital, davon mindestens ¾ CET 1)

– Einführung P2-Guidance

– Konkretisierung des Anwendungsbereichs (makroprudenzielle Aspekte)

   – Künftig nicht mehr zur Erfassung systemischer Risiken einsetzbar

– D-SIB-Puffer/ Systemrisikopuffer (SRB):

   – Kappung (von aktuell 2%) wird prinzipiell aufgehoben; bei Quote > 3% muss 
      EU-Kommission zustimmen

   – Klare Trennung von SRB und D-SIB-Puffer (künftig kumulative Anwendung möglich)

   – Prüfauftrag an EBA zur Kalibrierung der Höhe der D-SIB-Puffer 

Anwendungs-
bereich

Kapital

– Definition
– Unterlegung

Kapitalpuffer

Säule 2
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ner Institute im Rahmen der Marktrisiko-

regeln. Von mehr Proportionalität profi-

tieren auch die Vergütungsregeln. Bei 

den Risikoträgern sind unter bestimmten 

Voraussetzungen eine gestaffelte Aus-

zahlung oder gar ein Rückgriff auf be-

reits gezahlte variable Gehaltsbestand-

teile vorgesehen. Banken unterhalb der 

Schwelle von 5 bis 15 Milliarden Euro Bi-

lanzsumme werden diese Regeln nicht 

mehr anwenden müssen. Die Festlegung 

der genauen Grenze innerhalb der genann-

ten Spanne liegt im nationalen Ermessen.

Die aufgeführten Erleichterungen kön-

nen in Deutschland von 90 Prozent der 

Institute genutzt werden, die gerade ein-

mal 21 Prozent der aggregierten Bilanz-

summe unseres Bankensystems ausmachen. 

Nochmals sei ausdrücklich klargestellt, 

dass bei diesen kleinen Instituten keine 

Abstriche bei den Vorschriften gemacht 

werden, die für die Solidität und Solvenz 

der Banken entscheidend sind. Die Eigen-

mittelanforderungen, die Großkreditvor-

schriften, die LCR und die Governan-

ce-Regeln bleiben unangetastet.

Nur Teile der Reform umgesetzt

Nach den aktuellen Planungen soll die 

CRDII/CRD V auf der letzten Sitzung des 

Europaparlaments vor den Wahlen, also 

im April, verabschiedet werden. Im ECON 

hat das Bankenpaket am 26. Februar sei-

ne Zustimmung erhalten. Von den übli-

chen Umsetzungsfristen von 2 Jahren 

wird etwas abgewichen: Die CRR soll be-

reits nach 18 Monaten in Kraft treten. Al-

lerdings werden mit dem Bankenpaket 

nur Teile der Baseler Reform umgesetzt. 

Die Kommission hat mit den Arbeiten  

an der CRR III/CRD VI  bereits begonnen. 

Nun sollen die Bestandteile in Europäi-

sches Recht übergeleitet werden, die Ge-

genstand des Baseler Kompromisses von 

Ende 2017 waren. Dies sind:

–  Die völlig neuen Ansätze im Kreditrisi-

ko (STA plus IRBA),

–  die Abschaffung des Modelle-Ansatzes 

im operationellen Risiko und der verblei-

bende neue Standardansatz,

–  der Output-Floor von 72,5 Prozent,

–  das überarbeitete Verfahren für die Be-

rechnung des Kontrahenten-Risikos im 

Derivategeschäft; die Credit Value Ad-

justments.

Seit Ende 2017 wird zunehmend die Fra-

ge gestellt, ob es denn nicht Zeit für eine 

Regulierungspause sei. Das Wort „Regu-

lierungspause“ habe ich zuletzt Ende 

2007 in den Mund genommen, als wir in 

Deutschland als eines der ersten Länder 

Basel II gerade implementiert hatten. 

Was folgte, war: die Finanzkrise.

Neue, umfassende 
Regulierungspakete nicht in Aussicht

Auch wenn ich daher das Wort Regulie-

rungspause lieber vermeiden will, ist 

doch der nächste Schritt, dass man sich 

im Baseler Ausschuss auf die Implemen-

tierung der neuen Regeln konzentriert. 

Neue, umfassende Regulierungspakete 

sind nicht in Aussicht. Die nächsten 

Schritte sollten vielmehr darin bestehen, 

die neuen Regeln international möglichst 

einheitlich zu implementieren, sie dann 

erst einmal wirken zu lassen. Danach 

kann geprüft werden, was verbessert 

werden kann oder ob man an einigen 

Stellen auch über das Ziel hinausgeschos-

sen ist.

Quelle: Deutsche Bundesbank * Daten auf konsolidierter Ebene per September 2018 (Bankenaufsichtliches Meldewesen)

Abbildung 7: Elemente des deutschen Konzepts zur Proportionalität im Verhandlungsergebnis zu CRR/CRD

Meldewesen

– EBA: Kostenanalyse 
   des aufsichtlichen 
   Meldewesen,
   Ziel: Reduktion um
   10 bis 20 Prozent

Offenlegung

– Geringerer Offenlegungs-
   umfang (ggf. nur „Key
   Metrics“)

– Niedrigere Frequenz
   (ggf. nur jährlich)

– Kriterium: 
   Kapitalmarktorientierung

Einfache NSFR

– Einführung einer
   Kennziffer mit weniger
   Meldekategorien
   (Aufsichtsvorbehalt)

Vergütung

– Verzicht auf die Ex-post-
   Risikoadjustierung der
   variablen Vergütung von
   Risikoträgern

– Schwellenwert: 5 Mrd. Euro
   Gesamtaktiva mit Option für 
   MS zur Anhebung auf bis zu
   15 Mrd. Euro Gesamtaktiva

Marktrisiko

– „Kleines Handelsbuch“
  < 50 Mill. Euro (Positionsrisiko)
  < 5% Gesamtaktiva

– „Mittelgroßes Handelsbuch“
  < 500 Mill. Euro (Positionsrisiko)
   FX und Rohwaren),
  < 10% Gesamtaktiva

Definition eines kleinen, nicht komplexen Instituts: 
bis 5 Mrd. Euro Bilanzsumme

In den Anwendungsbereich fallen
90% der deutschen Institute und 21% der aggregierten Bilanzsummen*

Weitere Aspekte 
zur Proportionalität

qualitative Kriterien 

– Kleines Handels- und Derivatebuch

– Gesamtgeschäft ist zu mehr als 75% innerhalb des EWR

– Keine Verwendung interner Modelle

– Keine oder nur vereinfachte Anforderungen an Sanierungs- und Abwicklungsplanung

Der Beitrag basiert auf einer Rede  
des Autors anlässlich des Bundesbank-
Sym posiums Bankenaufsicht im Dialog am 
19. März 2019 in Frankfurt am Main. 

Die Zwischenüberschriften sind teilweise  
von der Redaktion eingefügt.
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